
Allgemeinverfügung zum Verbot der
nächtlichen Inbetriebnahme von Mäh-
robotern zum Schutz von Igeln im Bereich
der Stadt Oberhausen

Auf Grundlage der §§ 3 Abs. 2 und 44 Abs. 1 Nr. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542) sowie § 2 Landesnaturschutzgesetz
NRW (LNatSchG NRW) jeweils in der zurzeit gültigen
Fassung ordnet der Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen als Untere Naturschutzbehörde folgendes an:

I. Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mäh-
robotern im Stadtgebiet Oberhausens zum
Schutz von wildlebenden Tieren

Zum Schutz wildlebender Tiere, vor allem von Igeln
und sonstigen Kleinsäugern, Amphibien, Reptilien
sowie von wirbellosen Tieren ist die Inbetriebnahme
von Mährobotern im Gebiet der Stadt Oberhausen in
der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenunter-
gang bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang
des folgenden Tages verboten. Mähroboter (auch:
Rasenmähroboter; Rasenroboter) im Sinne dieser
Allgemeinverfügung sind alle Serviceroboter, die
selbsttätig, nicht ferngesteuert eine vorgegebene
Rasenfläche mähen können.

II. Ausnahmen

1. Vom Verbot der Ziffer I. ausgenommen ist der Be-
trieb von Mährobotern auf begrünten Dachflächen.

2. Die Untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag
eine Befreiung vom Verbot der Ziffer I. erteilen,
wenn dies aus Gründen des überwiegend öffent-
lichen Interesses notwendig ist oder das Verbot im
Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen
würde und die Abweichung mit den Belangen von
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Ziffer I. wird gemäß § 80
Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
angeordnet. Eine gegen sie eingelegte Anfechtungs-
klage hat daher keine aufschiebende Wirkung.

IV. Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3
und 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
NRW öffentlich bekannt gemacht. Die Allgemein-
verfügung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft und gilt unbefristet bis zum Widerruf.

Begründung

I. Sachverhalt

In vielen europäischen Ländern wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten eine Bestandsabnahme des
Westeuropäischen Igels (Erinaceus europaeus)
dokumentiert. In Deutschland wird der Igel seit der
letzten Aktualisierung der Roten Liste auf der Vor-
warnliste geführt.

Die Ursachen für den Bestandsrückgang sind vielfäl-
tig. Zum einen sind hier die Bestandsrückgänge von
Insekten zu nennen, der Hauptnahrung von Igeln,
zum anderen der Verlust von geeigneten Lebens-
räumen. Während die ursprünglich bevorzugten
Lebensräume des Igels, strukturreiche Feldfluren,
nahezu vollständig aus der mitteleuropäischen
Kulturlandschaft verschwunden sind, haben sich die
Tiere als Kulturfolger erfolgreich den menschlichen
Siedlungsraum erschlossen. Neben Grün- und Park-
anlagen, Streuobstwiesen und Friedhöfen sind hier
insbesondere auch Gärten zu nennen. Städten ob-
liegt somit eine besondere Verantwortung für den
Schutz der Art.

In Gärten haben sich in den letzten Jahren jedoch
Mähroboter als Gefahrenquelle für Igel und weitere
Kleintiere herausgestellt. Mähroboter können gravie-
rende Schnittverletzungen bei Igeln verursachen, die
häufig zum Tode führen können. Verletzte Tiere
haben meist lange und erhebliche Leidenszeiten. Da
Mähroboter autonom agieren und dabei sehr
geräuscharm sind, werden sie häufig auch in der
Nacht in Betrieb genommen. Dies stellt eine enorme
Gefahr für Igel dar, da die nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz besonders geschützten Tiere nachts
nach Nahrung suchen und bei Kontakt mit dem Mäh-
roboter nicht flüchten, sondern sich zum Schutz
zusammenrollen. Hierbei kann es passieren, dass sie
von dem Mähroboter überrollt und verletzt oder getö-
tet werden. Es ist belegt, dass es sich bei solchen
Verletzungen nicht um seltene Unglücksfälle handelt.
Technische Lösungen, die zum Schutz der Igel an den
automatisierten Geräten angebracht oder in jene inte-
griert werden, sind aktuell noch nicht ausgereift.

Das Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von
Mährobotern liefert daher einen wichtigen und effek-
tiven Beitrag zum städtischen Artenschutz, da es
eine Gefahrenquelle sowohl für Igel als auch für
andere wildlebende Tiere wie beispielsweise Amphi-
bien und Reptilien minimiert.

Besitzer*innen/Betreiber*innen eines Mähroboters
haben dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inbe-
triebnahme keine Gefahr für Igel und andere wildle-
bende Tiere entsteht. Verletzen oder töten Mährobo-
ter Igel, handelt es sich um einen Verstoß gegen das
Verletzungs- und Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG. 

Entsprechend den Hauptaktivitätszeiten des Igels,
die sich auf die Dämmerungs- und Nachtzeiten er-
strecken, soll das Betriebsverbot für Mähroboter in
der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenunter-
gang bis eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang
des folgenden Tages gelten. Es stellt damit keine
unverhältnismäßige Einschränkung für die Nutzung
von Mährobotern dar. Somit handelt es sich bei dem
Verbot um eine zumutbare Einschränkung und ist als
Schutzmaßnahme für Igel angemessen und verhält-
nismäßig.
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Friedhofsgebührensatzung der Stadt
Oberhausen vom 31.03.2026

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung vom
23.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenerhebung

(1) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe der Stadt
Oberhausen gemäß der Friedhofssatzung der Stadt
Oberhausen sowie für die damit verbundenen Amts-
handlungen und sonstigen besonderen Leistungen
der Stadt werden Benutzungsgebühren und Verwal-
tungsgebühren nach Maßgabe des als Anlage beige-
fügten Gebührentarifs, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist, erhoben.

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Leistungen in
Anspruch genommen, ist für jede Leistung die ent-
sprechende Benutzungs- und/oder Verwaltungs-
gebühr zu entrichten.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren nach § 1 ist
verpflichtet, wer die Benutzung der Friedhöfe und der
Bestattungseinrichtungen beantragt oder die Einrich-
tungen und Leistungen in Anspruch nimmt.

(2) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren gemäß § 1 ist
verpflichtet, wer die Leistung der Friedhofsverwal-
tung beantragt oder wen sie unmittelbar begünstigt.

(3) Sind hiernach mehrere Personen gebührenpflichtig,
so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn der Inan-
spruchnahme der städtischen Einrichtungen oder der
sonstigen Leistungen der Stadt oder mit dem Erwerb
von Nutzungsrechten.

(2) Die Gebühren sind mit ihrer Festsetzung fällig.

(3) Wird die städtische Einrichtung nicht oder nur teilweise
in Anspruch genommen, besteht kein Anspruch auf
Herabsetzung oder auf Rückzahlung der Gebühren.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Fried-
höfe der Stadt Oberhausen vom 18.12.2024 (Son-
deramtsblatt für die Stadt Oberhausen Nr. 15 vom
20.12.2024, S. 253 f.) außer Kraft.
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Anlage zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Oberhausen
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung der Stadt
Oberhausen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666) in
der zurzeit gültigen Fassung können Verletzungen von
Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 31.03.2026

Der Oberbürgermeister o. V. i. A.

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

1. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 03.05.2026, dürfen in der „Neuen
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit dem Kunst-
und Kulturfestival Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG
NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

2. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 04.10.2026, dürfen in der „Neuen
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit dem West-
field Centro Familienfest „Neue Mitte“ Verkaufsstellen im
Sinne des § 3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee.
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